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A. Bekanntmachungen des Küniglichen Landraths-Amts.
Nr. 152. Berlin, den 1. März 1884.

Bekanntmachung, den Remonte-Ankauf
pro 1884 betreffend.

Regierungs-Bezirk Vreslau.
Zum Anfan von Remonten im Alter von drei

und ausnahmsweise vier Jahren, sowie zu Artillerie-
Stangenpferdeii geeigneten 5jährigen Pferden ——-
letztere jedoch nur bis zum 1. Juli cr. — sind im
Bereiche der Königlichen Regierung zu Breslau für
dieses Jahr nachstehende, Morgens 8 Uhr beginnende
Märkte anberaumt worden, und zwar:

den 30. Mai ,- in Namslau,
» 31. » » Bernstadt,
» 3. Juni » Süßwinkel, Kr. Oels,
» 26. Juli » Poln.-Wartenberg,
» 28. » » Trebnitz,
» 29. » » Brieg,
» 30. „ „ Kostenblut,

31 „ Striegau,
: 4: AYIgust » Trachenberg.

Die von der Remonte-Ankaufs-Commission ge-
kauften Pferde werden zur Stelle abgenommen und
sofort gegen Quittung baar bezahlt.

Pferde mit solchen Fehlern, welche nach den
Landesgesetzen den Kan rückgängig machen, sind vom
Berkäufer gegen Erstattung des Kaufpreises und der
Unkosten zurückzunehmen; ebenso Krippensetzer, welche
sich in den ersten vierzehn Tagen nach Einlieferung
in den Depots als solche erweisen.

Die Verkäufer sind verpflichtet, jedem verkauften
Pferde eine neue, starke, rindlederne Trense mit
starkem Gebiß (keine Knebeltrense) und eine Kopf-
halfter von Leder oder Hanf mit 2, mindestens
2 Meter langen, starken, hanfenen Stricken ohne
besondere Vergütigung mitzugeben.

Die Deckscheine der vorgeführten Pferde sind
erwünscht, ebenso bleibt es entschieden wün«:·chenswerth,
daß die Schweife der Pferde nicht verkürzt werden.
Kriegsministerium Abtheilung für das Remontewesen.

gez. Frhr. v. Troschke. Graf v. Klinkowström.

  

Oels, den 28. März 1884.
Borstehende Bekanntmachung haben die Herren

Guts- und Gemeindevorsteher des Kreises den Pferde-
züchtern zur Kenntniß zu bringen.

Sollten in einzelnen Ortschaften verdächtige Er-
krankungen von Pferden stattfinden, so ist mir davon
schleunigst Mittheilung zu machen.

Nr. 153. Berlin, den 19. April 1884.
Bekanntmachung

wegen Ausreichung der Zinsscheine Reihe lll zu den
Schuldverschreibungen der preußischen 4procentigen
konsolidirten Staatsanleihe von 1876 bis 1879.

_ Die Zinsscheine Reihe lll Nr. 1 bis 8 zu den
in den Jahren 1876 bis 1879 ausgefertigten Schuld-
verschreibungen der preußischen 4prozentigen konsolidir-
ten Staatsanleihe über die Zinsen für die Zeit vom
1. Juli 1884 bis 30. Juni1888 nebst den Anweisungen
zur Abhebung der Reihe IV werden vom 15. Mai
d. J. ab von der Controle der Staatspapiere hier-
selbst, Oranienstraße 92, unten rechts, Vormittags
von 9 bis 1 Uhr, mit Ausnahme der Sonn- und Fest-
tage und der letzten drei Geschäftstage jeden Monats,
ausgereicht werden.

Die Zinsscheine können bei der Controle selbst in
Empfang genommen oder durch die Regierungshaupt-
kafsen, die Bezirks-Hauptkassen in Hannover, Osnabrück
und Lüneburg oder die Kreiskasse in Frankfurt a. M.
bezogen werden.

Wer die Empfangnahme bei der Controle selbst
wünscht, hat derselben persönlich oder durch einen
Beauftragten die zur Abhebung der neuen Reihe be-
rechtigenden Talons mit einem Verzeichnisse zu über-
geben, zu welchem Formulare ebenda und in Hamburg
bei dem Kaiserlichen Postamte Nr. 2 unentgeltlich zu
haben sind. Genügt dem Einreicher der Talons eine
numerirte ·Markef als Empfangsbescheinigung, so ist
das Verzeichniß einfach, wünscht er eine ausdrückliche
Bescheimgung, so ist es doppelt vorzulegen. Jm letz-
terenFalle erhalten die Einreicher das eine Exemplar
mit einer Empfangsbescheinigung versehen sofort zurück.
Die Marke oder Empfangsbescheinigung ist bei der
Ausreichung der neuen Zinsscheine zurückzugeben.
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Jn Schriftwechsel kann die Controle der
Staatspapiere sich mit den Inhabern der
Talons nicht einlassen.

Wer die Zinsscheine durch eine der oben genann-
ten Provinzialkassen beziehen will, hat derselben die
Talons mit einem doppelten Verzeichnisse einzurcichen.
Das eine Verzeichniß wird mit einer Empfangs-
bescheinigung versehen sogleich zurückgegeben und ist
bei Aushändigung der Zinsscheine wieder abzuliefern.
Formulare zu diesen Verzeichnissen sind bei den gedach-
ten Provinzialkasseii und den von den Königlichen
Regierungen in den Amtsblättern zu bezeichnenden
sonstigen Kassen unentgeltlich zu haben.

Der Einreichung der Schuldverschreibungen be-
darf es zur Erlangung der neuen Zinsscheinreihe nur
dann, wenn die Talons abhanden gekommen sind, in
diesem Falle sind die Schuldverschreibungen an die
Controle der Staatspapiere oder an eine der genann-
ten Provinzialkassen mittelst besonderer Eingabe ein-
zureichen.

Zum Schluß wird schon jetzt darauf aufmerksam
gemacht, daß zu den gedachten Schuldverschreibungen
vom Jahre 1888 ab nicht mehr, wie bisher, nur
8 Stück Zinsscheine für vier Jahre, sondern für einen
Zeitraum von zehn Jahren 20 Stück Zinsscheine
gleichzeitig werden ausgereicht werden und demgemäß
die den Ziiisscheiiien Reihe l« jetzt beigegebeneii An-
weisungen zur Abhebung der Reihe IV eine entsprechende
Fassung erhalten haben. _

Hauptverwaltung der Staatsschulden.
Breslau, den 28. April 1884.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit
dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
Formulare zu den erwähnten, mit den zuletzt ausge-
gebenen Talons der bezeichneten Schuldverschreibungen
gleichzeitig abzugebenden Verzeichnissen bei unserer
Hauptkasse, sowie bei sämmtlichen Kreiskassen unseres
Bezirkes unentgeltlich in Empfang genommen werden
können.

Königliche Regierung
Frhr. von Jnncker.

Oels, den 13. Mai 1884.
Vorstehende Bekanntmachung derHauptverwaltung

der Staatsschulden nebst dem Zusatze der Königlichen
Regierung zu Breslau bringe ich hiermit zur öffent-
lichen Kenntniß.

Personal-Chronik
Nr. 154. Oels, den 8. Mai 1884.

Der interimistische Fuß-Gendarm Liebe zu
Sacrau ist zumwirklichen Fuß-Gendarm bestätigt worden.

Nr. 155. Oels, den 12. Mai 1884.
Angestellt die Pauline Jäsehke geb. Preuß als

Bezirkshebamme für den Be irk Buchwald unter An-
weisung des Wohnsitzes in uchwald Herzoglich

Nr. 156. Oels, den 14. Mai 1884.
Beretdtgt: Der Freistellenbesitzer Karl Doeter zu

Dobrischan zum Schöffen der Gemeinde Dobrischau.  

Nr. 157. Oels, den 14. Mai 1884.

Verpflichtet: Der Bauergutsbesitzer Robert Fiebig
aus Ober-Prietzen als stellvertretender Schieds-
niann des 30. Bezirks.

Der Königliche Laiidrathamts-Verweser.
von Kardorff.

B. ßefanntmachungen‘ anderer Behörden.
Berlin, im Mai 1884.

Berliner Wollmarkt.
Der hiesige Wollmarlt findet wie alljährlich, so

auch in diesem Jahre
am 19. Juni auf dem Biehhofc statt.

Behufs zweckmäßiger Regelung des Marktverkehrs
und im Interesse der Absender wird hiermit die Ver-
laduiig der Wollen per Eisenbahn nach dem Viehhofe
dringend aneinpfohlen.

Die Wollen werden vermittelst der Verbindungs-
bahn mit der Viehhofszweigbahn direct nach dem Vieh-
hofe befördert, sofern die Sendungen an die Berliner
Viehmarkt-Actieu-Gesellschaft adressirt sind und gilt da-
mit auch gleichzeitig die genannte Gesellschaft für be-
auftragt und verpflichtet, diese Wollen gegen die tarif-
mäßigen Gebühreii entladen nnd in Zelle einlagern
zu lassen.

Die Einlagerung in einen bestimmten Lagcrranm
geschieht nur dann, wenn derselbe von dem Besteller
vorausbestellt, diese Bestellung seitens der Gesellschaft
durch Einsendung eines Bestell-Scheins angenommen
ist, nnd außerdem bei der Absendung folgende Vor-
schriften befolgt werden:

1. Der Frachtbrief ist an die Gesellschaft zu adressiren.
2. Jm Anschluß an die Adresse muß auf demselben

angegeben sein:
a. Die Nummer des Bestellscheins,

b- „ „ » chtcs (Z)-
c' N » » Cganges (G)!

d. „ „ „ Raumes (R)‚_ _
e. „ Bezeichnung des Raumes (ö), l. = links,
r. = re ts.

3. Der FracPhtbrief muß den Namen des Besteller-s,
aus den der Bestellschein lautet, als Unterschrift
tra en.

4. Laiitet ein Frachtbrief über mehrere Sendungen,
für welche verschiedene Bestellscheine ausgeferttgt
sind, so sind auf demselben die bezüglichen Ver-
merke sämmtlicher Bestellscheine zu machen. «
Die Adresse des Frachtbriefs würde demnach bei-

spielsweise lauten:
An die Berliner Viehmartt-Actien-Gefellfchnft

Berlin Nr. 140 (Nummer des Bestellscheins),
Z. l2. G. 9. B. 5. S. r.

Werden bei der Verladung diese Vorschriften nicht
befolgt oder tragen die Frachtbriefe nnvollständige Ver-
merke, so schwindet damit auch der Anspruch auf
Lagerung in vorausbestellte Lagerräume nnd kann nur
eine ordnungsmäßige Lagerung an einer beliebigen
Zelt-Lagerstelle beansprucht werden.
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Es wird nur in bedeckten, regendichten Hallen ge-
lagert. Lagerung auf freiem Balkenlager findet
nicht ftatt.

Das Lagergeld beträgt 1 Mark pro Centnerz es
ist fällig, sobald die Wollen durch die Thore des Vieh-
hofs eingeführt werden, gleichviel ob dieselben zur
Lagerung gebracht sind oder nicht, und ohne Unter-
schied, ob sie per Eisenbahn oder durch Fuhrwerk ein-
gebracht werden.

Für die Entladung der Einlagerung der per Vieh-
hofszweigsbahn eintreffenden Wollen erhebt die Gesell-
schaft 30 Pf. pro Centner und übernimmt für die gleiche
Gebühr die Entladung nnd Einlagerung auch anderer
nicht mit der Viehhossbahn eintreffender Wollen.

Bestellscheine, Lagerscheine, Quittungen erfolgen
in der früheren Weise und gelten dieselben Reugeld-
bestimmungen. .

Zum Auffinden der Lagerstellen sind an jedem
Lagerzelt sichtbare, schwarze Holztafeln angebracht, auf
welchen »der Name des Bestellers, das Domininm,
wie auch die Lagerstelle der Wolle verzeichnet ist«.

Jedem Zelt ist ein Zelt-Aufseher beigegeben, welcher
einen Zeltplan mit dem Verzeichniß der Einlagerer bei
sich führt, und ist derselbe gehalten, die gewünschte
Auskunft zu ertheilen.

Der Zelt-Aufseher ist kenntlich durch eine um
seinen Leib gegürtete schwarze Ledertasche, welche in
weißer Oelfarbe die Nummer des Zeltes trägt.

Jst in dieser Weise eine genügende Auskunft nicht
erfolgt, so wende man sich an die Beamten der Gesell-
schaft im Zelt-Comtoir, verlange aber nicht eine Aus-
kunft, ohne zuvor in der angegebenen Weise Er-
knndignngeu eingezogen zu haben.

Zur Beförderung von Briefen und Depeschen
wird auf dem Wollmarktsterrain selbst eine Post- und
Telegraphen-Station eingerichtet werden.

Zur Verwiegung von Wollen durch vereidigte
Wiegemeister ist durch Aufstellung von Wangen Seitens
des Wägeramts des hiesigen Magistrats Gelegenheit
geboten.

Um auch die Gelegenheit zu bieten, das Auslagern
der Wollen aus den Zelten, Transportiren nach dem
Speditionsplatz nnd Verwiegen daselbst zu festen Sätzen
zu bewirken, hat die Gesellschaft auf dem Markt-Terrain
einen Speditionsplatz eingerichtet und wird sie alle
diese Arbeiten gegen Zahlung von 30 Pf. pro Eentner
zur Ausführung bringen lassen.

Die Einlagerung der Wollen kann vom 16. Juni
ab gefchehen.

Berliner Viehmarkt - Aktien - Gesellschaft
Die Direktion.  

Oels, den 22. April 1884.

Bekanntmachung.
Jm Jahre 1883 hat in den Kreisen Militsch,

Trebnitz und Oels ein unbekannter Mann, der sich
Schrader oder Schröder nannte, im Alter von
etwa 28 Jahren, mit blassem, länglichem Gesicht, spitzem
Kinn, blauen, stechenden Augen, blonden Haaren, ent-
stehendem Schnurrbart, und gewandten Manieren, ver-
schiedene Betrügereien ausgeführt, indem er vorgab,
Agent der Nähmaschinen-Handlungen G. Neidlinger
in Breslau oder Seidel und Naumann ebendaselbst,
zu sein und in dieser seiner angeblichen Eigenschaft
theils gegen Bewilligung von Seontonachlässen, theils
unter Entgegennahme von Bestellungen gegen sofortige
Bezahlung von Bewohnern des platten Landes erheb-
liche Beträge erschwindelte.

Bekleidet war derselbe mit bräunlichen Beinkleidern,
bläulichem Rock und Weste aus Kammgarn, einem
fast neuen Ueberzieher aus bräunlichem Stoff- weißem,
schwarz gestreiftem Halstnche, niedrigems schwarzen
Hut, Gamaschen und schwarzen Glacehandschuhen
An der linken Hand trug derselbe einen Siegel- und
einen Trauring. Nach seinen gelegentlichen Aeußerun-
gen war seine Frau vor kurzem gestorben und hatte
er damals eine Schlenßerin im Bitterbierhause zu
Breslau zur Braut.

Alle Diejenigen, welche über die Persönlichkeit
und den gegenwärtigen Aufenthalt dieses Mannes
Aufschluß zu ertheilen vermögen, werden ersucht, hier-
von zu den diesseitigen Akten J. 617/84 Mittheilung
zu machen.

Der Erste Staatsanwalt.

Bernstadt, den 13. Mai 1884.

Nach einer Anzeige der Mühlenbesitzer Herren
Gebr. Hoffmann wird wegen eines Baues an der
hiesigen Mühle das Wasser in der Zeit vom 1. bis
20. Juli a. er. untergalb derselben abgesperrt werden
und durch die Schlen e abfließen.

Die Polizei-Verwaltung
Ma n te I.

  

Redst einer Beilage.





Beilage zu Nr. ZULOelser Kreisblattes
Aussichten des Unfallverficherungsgesetzes.
Nach Allem, was über den Gang der in der

Reichstagscommission zur Berathung des Unfall-
versicherungsgefetzes gepflogenen Berathungen bisher
bekannt geworden ist, darf auf einen günstigen Verlauf
dieser wichtigen Angelegenheit gehofft werden. Schon
jetzt läßt sich absehen, daß die auf die Ausarbeitung
und Durchberathung der Entwürfe von 1881 und
1883 verwendete Zeit und Mühe keine verlorene»ge-
wesen ist. An ihrem Theil haben die früheren Arbeiten
wesentlich dazu beigetragen, daß die Meinungen uber
den schon wegen seiner Neuheit schwierigen Gegenstand
genugsam geklärt worden sind, um diediesmaligen Be-
rathungen zu erleichtern und der Richtigkeit der Grund-
sätze des Entwurfs die gehörige Anerkennung zu ver-
schaffen. Jst das bisherige Resultat doch »dieses
gewesen, daß die leitenden Gedankender ausschließlich
staatlichen Versicherung, der korporativen Organisation
der die· Versicherung tragenden Berufsgenossenschaften
und des Umlageverfahrens gebilligt worden sind und
daß die Mehrheit der von der Eommission beschlossenen
Abänderungsvorschläge sich dem System einfügt, für
welches die verbündeten Regierungen sich ent-
schieden hatten.

Von den Gründen, welche gegen die Anträge auf
Zulassung der Privatversicherung auf Theilung der
zu lösenden Aufgaben zwischen Berufsgenossenschaften
und geographisch abgegrenzten Verbänden und gegen
die sofortige Aufbringung von Deckungskapitalien
sprachen, ist an dieser Stelle so eingehend und so
wiederholt die Rede gewesen, daß auf dieselben nicht
zurückgekommen zu werden braucht. Es wird die Be-
merkung genügen, daß die Mehrheit der Commifsson
die bezüglichen, mit dem Wesen der Vorlage unverein-
baren Vorschläge entschieden abgelehnt und sich da-
durch auf den Boden gestellt hat, auf welchem ein er-
sprießlicher Fortgang ihrer Berathungen allein möglich
war. Von den bisber gefaßten Beschlüssen verdienen
die folgenden besonderer Erwähnung:

Anlangend die Grenzen der Versicherungspflicht
ist ein Mal vorgeschlagen worden, die Angehörigen des
Baugewerbes (soweit dasselbe sich nicht auf einzelne
Reparatnrarbeiten beschränkt), sowie derjenigen Betriebe,
in denen Explosivstoffe gewerbsmäßig erzeugt oder
verwendet werden, schon jetzt in die Versicherung ein-
zuschließen ; zum Zweiten sollen besondere Bestimmungen
über die Entschädigung derjenigen Arbeiter getroffen
werden, welche wegen noch nicht beendeter Ausbildung
keinen oder nur geringen Lohn erhalten. Die weiter-
gehenden Anträge, betreffend sofortige Ausdehnung der
Versicherungspflicht auf alle, beziehentlich auf die
landwirthschaftlichenund Transportbetrieben angehörigen
Arbeiter, hat die Commission in der richtigen Er-
wägung abgelehnt, daß die zu lösende Aufgabe für
den Anfang möglichst vereinfacht werden müsse, und
daß es unzweckmäßig sein würde, die Sache von der
Erfüllung allzu zahlreicher und verschiedenartiger Be-
dingungen abhängig zu machen. Das Ziel einer
späteren Ausdehnung der Versicherungseinrichtungen
auf alle gewerblichen Arbeiter steht so unumstößlich  

‚_n—n—

fest, daß die der ersten Einrichtung auferlegte Be-
schränkung sich nicht als Erschwerung, sondern als
Bürgschast einer vollständigen Durchführung der Re-
form darstellt.

Von anscheinend größerer Tragweite ist der
rücksichtlich der Organisation der Berufsgenossenfchaften
auf Antrag des Abg. v. Hertling gefaßte Beschluß,
diese Genossenschaften für bestimmte Bezirke zu bilden
und die Herstellung das gesammte Reichsgebiet um-
fassender Eorporationen nur da eintreten zu lassen, wo
die Betheiligten bezügliche Anträge gestellt haben.
Maßgebend ist für diesen Antrag die Erwägung ge-
wesen, daß der allzu große Umfang einzelner Körper-
schaften und die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse in
den verschiedenen Reichstheilen einen wahrhaft kor-
porativen Zusammenschluß der Betheiligten erschweren,
unter Umständen verhindern könnten. Diese Gefahr
war in der Vorlage nicht außer Betracht gelassen,
sondern in ähnlicher Weise berücksichtigt worden, wie
das seitens des Hertlingschen Antrages geschehen ist, ——
nur daß die einheitlichen Genossenschaften in der Vor-
lage als die regelmäßigen angesehen worden waren.
Der Unterschied zwischen beiden Fassungen ist wesent-
lich formaler Natur, indem hier die das gesammte
Reich umfassenden, dort die lokal abgegrenzten Berufs-
genossenschaften in den Vordergrund gestellt worden
sind. Da eine Verschiedenheit der Meinungen weder
rücksichtlich des zu erreichenden Zwecks noch rücksicht-
lich der in Anwendung zu dringenden Mittel bestand,
ist eine Verständigung mühelos erfolgt.

Anlangend die Ausbringung der Mittel, hat die
Eommission sich nach längeren und eingehenderen Ver-
handlungen für das Umlageverfahren entschieden, in-
dessen für nothwendig gehalten, die sofortige An-
sammlung von Reservefonds vorzuschlagen, welche die
Höhe desjenigen Jahresbetrages erreichen sollen, welchen
die Genossenschaft bei Eintritt des Beharrungszustandes
aufzubringen haben wird; es sollen zu diesem Behuf
während der zehn ersten Jahre prozentuale Zuschläge
zu den aufzubringenden Beiträgen erhoben werden.
Bedenklicher als dieser wesentlich nach Zweckmäßig-
keitsrücksichten zu beurtheilende Vorschlag erscheint der
fernere Antrag, den Genossenschaften, unbeschadet ihrer
Haftbarkeit gegenüber den versicherten Arbeitern, die
Versicherung beziehungsweise Rückversicherung bei
solchen Versicherungsgesellschaften zu gestatten, welche
sich zur Sicherstellung der Deckungskapitalien in Ge-
mäßheit der für die Krankenversicherung geltenden Be-
stimmungen verpflichten. Prinzipiell wird der staat-
liche· Charakter vder Unfallversicherung durch diesen
Vorschlag allerdings nicht angetastet, da die Genossen-
schaften den versicherten Arbeitern gegenüber allein
haftbar bleiben, —- immerhin fällt derselbe aber aus
dem festen Rahmen, innerhalb welches die Sache ge-
dacht und die sonstige Organisation ausgeführt ist.
Außerdem laßt sich nicht verkennen, daß das Deckungs-
verfahren sammt den von ihm untrennbaren Belastungen
mittelbar in das System der genossenschaftlichen Ver-
sicherung» eingeführt werden würde. Diese Einwen-
dungen liegen so nahe, daß sich hoffen läßt, die Com-



mission werde dieselben im ferneren Verlauf der Be-
rathung nicht unberücksichtigt lassen und die wichtige
Frage nochmaliger eingehender und vornrtheilsloser
Prüfung unterziehen.

Das Nämliche gilt von dem Vorschlage, daß die
Verpflichtungen leistungsunfähig gewordener Genossen-
schaften nicht auf das Reich, sondern auf die Gesammt-
heit der Genosseiischasten übergehen sollen. Rück-
versicherungen der einzelnen Genossenschaften unter
einander und bei der Gesamintheit waren bereits in
der Vorlage vorgesehen, beziehungsweise zugelassen
worden, und daran hätte man sich genügen lassen
sollen. Dem staatlichen Charakter der Institution und
der Natur der Sache entspricht es, daß für äußerste
Fälle das Reich helfend eintritt, und daß die Ver-
pflichtung dazu von vornherein anerkannt wird. Da
es in der Natur ,,äußerster Fälle« liegt, daß die
allendlichen Folgen derselben sich nicht übersehen
lassen, so würde die Nothwendigkeit, in solchen Fällen
reichsseitig einzutreten, auch bei Annahme des Com-
missionsantrages vollständig nicht ausgeschlossen sein.
Wer anders, als die Gesanimtheit der an der Wohl-
fahrt der Arbeiter Betheiligten, d. h. das Reich,vermöchte
helfend dazwischen zu treten, wenn außerordentliche,
im regelmäßigen Laufe der Dinge nicht vorzusehende
Verhältnisse außerordentliche Maßregeln erheischten?
Da vou solchen alleiii in der Vorlage die Rede ist,
wird sich ein Festhalten an derselben dringend em-
pfehlen. Was endlich den neuerdings gefaßten Be-
schluß betrifft, in die sogenannten Arbeiterausschüsse,
welche nach der Regierungsvorlage nur aus Arbeitern
zusammengesetzt sein sollten, auch Arbeitgeber zu ent-
senden, so behalten wir uns hierüber die Erörterung
für einen besonderen Artikel vor.

Jm Reichstage wurde im Laufe der verflossenen
Woche der von den Abgg. Dr. Phillips, Lenzmanii
und Munckel gestellte Antrag auf Entschädigung für
unschuldig erlittene Untersuchungs- und Strafhaft,
sowie der Antrag des Abg. Reichensperger-Olpe auf
Abänderung der Strafprozeßordnung und Wiederein-
sührung der Berufung einer besonderen Eoniniission
zur Vorberathung überwiesen Außerdem wurde die
Kaiserliche Verordnung, betreffend die Ausdehnung der
Zollermäßigungen in dem Tarife A zu dem deutsch-
italienischen und dem deutsch-spanischen Handels- und
Schifffahrtsvertrage vom 30. Oktober 1883, genehmigt
und der Gesetzentwurf, betreffend die Anfertigung
und Verzollung von Zündhölzern, in der Fassung
der zweiten Lesung unverändert und definitiv ange-
nommen. Der Entwurf eines Gesetzes über den
Feingehalt der Gold- und Silberwaaren wurde in
zweiter Berathung nach den regierungsseitig gebilligten
Commissionsbeschlüssen gleichfalls angenommen. Jn
deran heute (Donnerstag) anberaumten Sitzung wird die
zweite Lesung der Verlängerung des Sozialistengesetzes
eröffnet werden.  

» Das Abgeordnetenhims hat in derselben Zeit
die Jagdordnung, sowie den Gesetzentwurf, betreffend
den weiteren Erwerb von Eisenbahnen für den Staat,
durchberathen und definitiv genehmigt; die Novelle
zum Communalsteuergesetze wurde in zweiter Berathung
zumeist nach den Commissionsvorschlägen angenommen.
Die« Anträge der Abgg. Dr. Straßmann und Zelle,
sowie des Abg. Bachem wegen Abänderung der Städte-
ordnungen und Bestimmung des Wohnsitzes in den
Rheinlanden wurden gleichfalls definitiv genehmigt.

Unser Kaiser, dessen Befinden fortdauernd höchst
erfreulich ist, beabsichtigt, Ende dieser oder Anfang
kommender Woche nach Wiesbaden zu reisen und dort
einige Zeit zu verweilen.

Am Mittwoch (30. April) nahm der Kaiser den
Vortrag des Vicepräsidenteii des Staatsministeriums,
von Puttkamer, entgegen und empfing am Donnerstag
(1. Mai) den Kriegsminister zum Vortrage. Am
Nachmittag desselben Tages hatte Se. Majestät eine
Besprechung mit dem Reichskanzler Fürsten von
Bisniarck. Am Sonnabend (3.) nahm der Kaiser den
Vortrag des Staatssekretärs Grafen von Hatzfeld
entgegen. Am Montag (5.) begab sich Se. Majestät
nach Potsdam und wohnte im Lustgarten daselbst der
Besichtigung beini 1. Garde-Reginient z. F. und zwar
des 1. Bataillons unter Comniando des Prinzen
Wilhelm bei. Darauf entsprach der Kaiser noch einer
Einladung des Osfiziercorps des genannten Regiments
zum Frühmahl und unternahm alsdann vor der Rück-
kehr nach Berlin noch eine Umfahrt durch den Schloß-
park von Babelsberg.

Unsere Kaiserin hat in ihrer Wiederherstellung
erfreuliche Fortschritte gemacht und konnte bereits am
Sonntag (4. Mai) außer Bett die Besuche der Kron-
prinzlichen Familie entgegennehmen. Bei dauerndem
Wohlbefinden wird Jhre Majestät in den nächsten
Tagen Berlin verlassen, um eine Frühjahrskur
anzutreten.

Die Kronprinzltchen Herrschaften, welche sich
zur Theilnahme an den Hochzeitsfeierlichkeiten nach
Darmstadt begeben hatten, sind am Sonnabend (3. Mai)
auf der Wildparkstation bei Potsdam wieder einge-
troffen. und haben sich sofort zum Sommeraufenthalt
nach dem Neuen Palais begeben. An der Besichtigung
des 1. Bataillons des 1. Garderegiments z. F. im
Lustgarten bei Potsdam am Montag nahm auch der
Kronprinz theil, der später im Beisein der Staats-
minister von Bötticher und von Goßler die zurückge-
kehrten Mitglieder der Choleraeommission unter
Führung des Geheimen Regierungsraths Dr. Koch
empfing.




